
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/12/1 94/18/0486
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1994

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

AVG §56;

FrG 1993 §18 Abs2 Z1;

FrG 1993 §20 Abs2;

StbG 1985 §10 Abs1;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1994/11/03 94/18/0365 1

Stammrechtssatz

Der für die Beurteilung, ob die Verleihungsvoraussetzungen des § 10 Abs 1 StbG 1985 gegeben sind, entscheidende

Zeitpunkt ("vor" Verwirklichung des maßgeblichen Sachverhaltes) ist im konkreten Fall der Zeitpunkt unmittelbar vor

der letzten Verurteilung des Fremden (hier wegen vorsätzlicher Körperverletzung) im Jahre 1992 (Hinweis E 3.3.1994,

93/18/0633).

Schlagworte

Maßgebende Rechtslage maßgebender Sachverhalt
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